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Bundesgesetz iiber die Arbeit im Handel
und in den Gewerben

Von Dr. Edwin Schweingruber, Bern

I. Der erste amtliche Vorentwurf 1945

Die Vorarbeiten fiir ein Bundesgesetz iiber die Arbeit im Handel
und in den Gewerben (gewerbliches Arbeitsgesetz) fiihrten in ihrer
ersten Etappe zur Ausarbeitung eines vollstindigen Vorentwurfes
durch eine ausserparlamentarische Kommission. Dieser Vorentwurf
wurde im Sommer 1945 veroffentlicht mit einem begleitenden Be-
richt der vorberatenden Kommission. Kollege Dr. Arnold Gysin hat
dariiber mehrfach, auch an dieser Stelle, berichtet (« Gewerkschaft-
liche Rundschau » 1945, S. 334 ff.), und die interessierten Kreise
haben sich sofort mit dem Studium befasst, wihrend der Widerhall
beim sonstigen Publikum nicht besonders bemerkbar war. Es setzte
aber auch Kritik ein; Kritik, die zum Teil nicht erwartet wurde.
Einzelne Mitglieder der ersten vorberatenden Kommission mussten
es schmerzlich empfinden, dass die schéne und auch erfolgreiche
Zusammenarbeit der verschiedenen Interessenvertreter in der Kom-
mission — der « Geist von Sedrun », der in der spiteren Diskussion
immer wieder geriihmt, aber auch ironisiert wurde — nicht ge-
niigte, um dem Vorentwurf zu einer guten Aufnahme in der breiten
Oeffentlichkeit zu verhelfen. Die Kritik war aber durchaus sach-
lich und musste ernst genommen werden. Sie richtete sich eigent-
lich nicht gegen das materielle Niveau des Arbeiterschutzes, das der
Vorentwurf verwirklichen wollte, wenn auch begreiflicherweise viele
Einzelbestimmungen umstritten blieben. Die Kritik konnte sich da-
gegen nicht abfinden mit dem allgemeinen Aufbau des Gesetzes-
entwurfes, mit der Gesetzestechnik und mit seiner Stellungnahme
zu den Verbinden. Es wurde geriigt, das Gesetz sei zu umfangreich
mit seinen 154 Artikeln; es gehe zu sehr in Einzelheiten, die schon
heute kaum allgemein passen uud die in wenigen Jahren iiberholt
seien; eine Gesetzesrevision in wenigen Jahren wire aber nicht zu
verautworten. Ausserdem sei vielzuviel reines Verordnungsrecht vor-
behalten. Geriigt wurde auch die Skala der Hochstarbeitszeiten fiir
einzelne Wirtschaftszweige (Art. 44 VE). Diese Skala sei zu starr
und trete mit den immer noch hohen wochentlichen Arbeitszeiten
von 56, 58 und 60 Stunden nicht gerade riihmlich hervor. Geriigt
wurde vor allem aber, namentlich aus Kreisen des organisierten Ge-
werbes und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die zuriick-
haltende Losung des Vorentwurfes in der Frage der Mitwirkung der
Berufsverbiinde bei der staatlichen Rechtssetzung sowie beim Erlass
von Verordnungen und beim Vollzug. Die erste vorberatende Kom-
mission hatte sich dazu folgendermassen geiussert:
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Der Stellung der Verbinde im Gesetz und dem Verhiltnis des
Gesetzes zum Gesamtarbeitsvertrag ist von der Kommission die grosste
Beachtung geschenkt worden. Die Auseinandersetzung mit diesen Pro-
blemen bildete wohl den schwierigsten Teil des der Kommission iiber-
bundenen Aufgabenkreises, und sie hat die Kommission auch zeitlich
stark beansprucht. Die Frage, ob im wesentlichen nur ejn Rahmengesetz
auszuarbeiten und alles iibrige der Ordnung dprch die Verbinde zu
iiberlassen oder ob ein staatliches Gesetz nach bisheriger Prigung zu
schaffen sei, ist schliesslich in der Hauptsache im letzteren Sinne ent-
schieden worden, wobei aber die Verbinde und ihre Gesamtarbeitsver-
trige immerhin da und dort im Gesetz besondere Funkiionen und Rechte
ausdriicklich zugewiesen erhalten. Man hat zwischen den beiden Kon-
zeptionen, die einander gegeniiberstanden, einen Mittelweg eingeschlagen.
Weil zudem in der Vorlage nur minimale Anforderungen des materiellen
Arbeitnehmerschutzes aufgestellt werden und die vertragliche Grundlage
des Dienstverhiltnisses in keiner Weise angetastet ist, wird fiir die Titig-
keit der Verbinde und fiir die’ Gesamtarbeitsvertriige auch unter der
Herrschaft des neuen Gesetzes ohnehin der breiteste Spielraum belassen

bleiben. (S. 48/49 VE.)

Anlass zur Kritik gab schliesslich das Verhiitnis zwischen dem
Bund und den Kantonen, das im Vorentwurf nach Auffassung weiter
Kreise, besonders bei den Kantonen selber, allzusehr zugunsten des
Bundes und zum Nachteil der kantonalen Initiative festgelegt wor-
den sei. Das BIGA stellte alle bei ihm eingegangenen Vernehm-
lassungen in einer umfangreichen « Zusammenfassung der Stellung-
nahme von Behérden, Parteien und Verbinden » zusammen. Wir
konnen darauf hier nicht eintreten.

II. Der Vorstoss des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Was tun? Als erkannt wurde, dass der Vorentwurf, namentlich
in Gewerbekreisen, keineswegs die Aufnahme gefunden hatte, die
ihm einen sichern Start verschaffte, und als man auch in gewerk-
schaftlichen Kreisen mit einer gewissen Enttduschung erkennen
musste, dass der moderne Gedanke einer engen Zusammenarbeit
zwischen den Berufsverbinden und den staatlichen Arbeiterschutz-
organen nach dem Vorentwurf 1945 nicht zu einer neuen Struktur
des Gesetzes gefiihrt hatte, beschloss der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund, das Problem grundsitzlich zu priifen. In einem von
uns ausgearbeiteten Gutachten wurde die Frage niher beleuchtet,
es wurden bisherige Losungsversuche zusammengestellt und fiir das
Bundesgesetz iiber die Arbeit im Handel und in den Gewerben eine
neue konstruktive Losung vorgeschlagen (« Gesetz und Kollektiv-
vertrag », Gewerkschaftliche Schriften Nr. 17, 1946, auch franzé-
sisch erschienen). Neu war dabei, wenn man vom geltenden Arbei-
terschutz in der Schweiz ausgeht, die Methode, die es erlauben
wiirde, kollektive Vereinbarungen der Berufsverbinde ins offent-
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liche Recht hiniiberzunehmen, d. h. ihnen 6ffentlich-rechtliche Wir-
kung zu verleihen. Immerhin konnte dabei hingewiesen werden auf
analoge, bereits bestehende Einrichtungen in einer Anzahl aus-
lindischer Staaten.

Wihrend der Ausarbeitung dieses Gutachtens erschien eine Ab-
handlung « Zukunft der AVE von Gesamtarbeitsvertridgen », ver-
fasst von zwei Beamten des BIGA (Dr. W. Siegrist und Dr. B. Za-
netti, Polygraphischer Verlag AG., Ziirich, 1946) mit einem aus-
gearbeiteten Entwurf zu einem Bundesgesetz iiber die AVE von
Gesamtarbeitsvertrigen nebst Einleitung und Erlduterungen. Un-
abhingig von unserer Untersuchung und von einem anderen Stand-
punkt aus gelangten die Verfasser zu einer Losung des Problems,
die sich der unsrigen sehr niherte.

Diese beiden Vorarbeiten fiihrten die Verfasser auch personlich
gusammen. Als der Schweizerische Gewerkschaftsbund den Wunsch
aussprach, es mochte, ausgehend vom amtlichen Vorentwurf, kon-
kret gezeigt werden, wie das Arbeitsgesetz in Befolgung der neuen
Methode auszusehen hitte, wurde im Auftrage des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes eine Variante zum amtlichen Vorentwurf ge-
meinsam in Angriff genommen. Es handelte sich hier wiederum um
eine Arbeit, die ohne Beizug von Drittpersonen und ohne Weisun-
gen iiber die Art der Erledigung moglichst unabhingig, nur nach
dem gestellten Ziel ausgerichtet, ausgefithrt wurde. Sie liegt heute
gedruckt vor (Rahmengesetz iiber die Arbeit im Gewerbe und Han-
del, Variante zum amtlichen Vorentwurf 1945, ausgearbeitet von
Dr. W. Siegrist, Dr. B. Zanetti, Fiirsprech Th. Jenzer, unter Mit-
- wirkung von PD. Dr. E. Schweingruber, Unionsdruckerei Bern,
1947). Sie wurde in der Folge und wird auch hier als « Variante »
bezeichnet.

II1. Die Variante

Die Verfasser verfolgten ein Hauptziel und mehrere Nebenziele.
Es ist dies zum Verstindnis der Losung wesentlich.

1. Das Hauptziel war, juristisch-technisch einwandfreie Grund-
lagen zu schaffen fiir eine Zusammenarbeit der Berufsver-
binde mit den staatlichen Organen (in der Literatur « colla-
boration tripartite » genannt), insbesondere auf dem Gebiete
der Arbeits- und Ruhezeit.

2. Das Gesetz sollte bei der Einfithrung dieser Methode &dusser-
lich vereinfacht, also entlastet werden.

3. Fiir diejenigen Kreise, die nicht in der Lage sein werden, mit
kollektiven Vereinbarungen zu operieren, muss eine zwin-
gende gesetzliche Ordnung bestehen bleiben.

4. Das Gesetz muss elastisch bleiben; es muss nicht unbedingt
einseitig zwingend sein, sondern sollte unter Umstanden auch

94



« Verschlechterungen » (vom Standpunkt der Arbeitnehmer
aus gesehen) ermoglichen.

5. Eine Gewerbegesetzgebung muss auch in zeitlicher Hinsicht
anpassungsfihig sein. Eine Gesetzesrevision in wenigen Jahren
soll vermieden werden.

6. Die Kantone diirfen durch die neue Methode nicht benach-
teiligt werden.

Die Losung konnte bei der Vielheit der uns gestellten Auf-
gaben nur in einer Kombination verschiedener konstruktiver Ge-
danken gefunden werden, nimlich in einer Verbindung des Bundes-
gesetzes mit dem Verfahren der AVE, hier allerdings mit 6ffentlich-
rechtlicher Wirkung, und mit dazwischen eingefiigtem subsidiirem
Verordnungsrecht. Dieses Verordnungsrecht wiirde zuriicktreten oder
als iiberfliissig wegfallen, wenn und soweit die Berufsverbinde
eigene kollektive Vereinbarungen zur Verbindlicherklirung vor-
legen. Ueber das Hauptziel brauchen hier keine weiteren Ausfiih-
rungen gemacht zu werden. Eine Vereinfachung des Gesetzes liess
gsich erreichen durch Aufstellung eines sogenannten Grundsatz-
artikels an die Spitze des Gesetzes und einer ebenfalls generellen
Regel fiir die Abweichungen von der normalen Héchstarbeits-
zeit bei denjenigen Wirtschaftszweigen, fir die
die normale gesetzliche Regelung aus besonde-
ren ortlichen, beruflichen und betrieblichen
Grinden nicht angepasst erschien (Art.1
und Art. 25, Abs. 2, der Variante). Mit diesen Klauseln, die spiter
zu Unrecht als Blankovollmachten ausgelegt und bekimpft wurden,
wurde versucht, die Voraussetzungen fiir die Intervention der Be-
rufsverbinde moglichst einfach und generell zu umschreiben. Auch
der blosse Hinweis auf die geltenden Vorschriften iiber das Ver-
fahren der AVE diente dem gleichen Zweck der Vereinfachung
(Art. 1, Abs. 3, der Variante), wobei die Verfasser damit rech-
neten, dass bei einer nichsten Revision des BB iiber die AVE ge-
wisse Unstimmigkeiten oder neue Bediirfnisse beriicksichtigt wer-
den konnten, ohne dass das Bundesgesetz iiber die Arbeit im Handel
und in den Gewerben damit belastet zu werden brauchte. Im iibrigen
mag die Variante mit den beigegebenen Erlduterungen fiir sich
selber sprechen. Hier seien lediglich auszugsweise der Grundsatz-
artikel und der Abschnitt « Arbeits- und Ruhezeit » nach dem
Wortlaut der Variante wiedergegeben:

«I. Abschnitt: Grundsatz des Gesetzes
Art. 1
! Die Bestimmungen dieses Gesetzes und seiner Ausfiihrungs-
vorschriften konnen weder ausgeschlossen noch zuungunsten des
Arbeitnehmers abgeindert werden, sofern das Gesetz selbst nicht
etwas anderes bestimmt.
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2 Hinsichtlich der Regelung der Betriebsordnung und der Ar-
beits- und Ruhezeit stellt das Gesetz Grundsitze auf,die der
Bundesrat in Anpassung an die besonderen 6rt-
lichen, beruflichen und betrieblichen Verhiadlt-
nisseinder Verordnungniher umschreibt.

3 Die betreffenden Vorschriften der Verordnung (im folgenden
« subsidiire Rechtsverordnung » genannt) kénnen durch allgemein-
verbindlich erklirte gesamtarbeitsvertragliche Bestimmungen ersetzt
werden. Auf diese Bestimmungen finden die Kontroll- und Straf-
bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung *.

4 Sieht das Gesetz fiir die subsidiire Rechtsverordnung nur die
Moglichkeit vor, erginzende Vorschriften zu erlassen, so kénnen
diese gegebenenfalls unmittelbar durch allgemeinverbindlich er-
klirte Gesamtarbeitsvertrige aufgestellt werden.

5 Die sachlichen Voraussetzungen und das Verfahren fiir die All-
gemeinverbindlicherklirung richten sich nach der jeweiligen Bun-
desgesetzgebung iiber die Allgemeinverbindlicherklirung von Ge-
samtarbeitsvertrigen. »

Der Abschnitt « Arbeits- und Ruhezeit » lautet nach der Variante
folgendermassen:

«l. Allgemeine Bestimmungen

Art. 21
(Art. 34 VE)
Begriff der Arbeitszeit.

1 Als Arbeitszeit gilt die Zeitspanne, wihrend welcher der Ar-
beitnehmer seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfiigung zu
stellen hat.

2 Pausen sind nur dann an die Arbeitszeit anzurechnen, wenn
dem Arbeitnehmer das Verlassen seiner Arbeitsstelle nicht gestattet
ist.

Art. 22
(Art. 37)

Entscheid in Zweifelsfillen.

Bestehen Zweifel dariiber, welche Arbeits- und Ruhezeitbestim-
mungen in einem Betrieb oder fiir einzelne Arbeitnehmer zu gelten

* Von Oberrichter Schweingruber vorgeschlagene Variante zu Abs. 3:
«In einer Vereinbarung zwischen Verbinden der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer (Gesamtarbeitsvertrige und
dhnliche Abmachungen), deren Allgemeinverbindlich-
erklirung verlangt wird, konnen Bestimmungen aufgenommen
werden, welche die entsprechenden Vorschriften der subsidiiren Rechtsverord-
nung ersetzen sollen. Wird die Allgemeinverbindlicherklirung angeordnmet, so
werden diese Bestimmungen in gleicher Weise durchgesetzt wie die ersetzten
Vorschriften der subsidiiren Rechtsverordnung. Die Strafandrohungen dieses
Gesetzes gelten auch fiir sie.»
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haben, so kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer
~ den Entscheid der Zustindigen kantonalen Behorde anrufen.

Art. 23
(Art. 38)

Begriff der Tages-, Nacht- und Sonntagsarbeit.
Tagesarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Arbeit, die zwischen
6 Uhr und 20 Uhr, Nachtarbeit diejenige, die zwischen 20 Uhr und
6 Uhr, und Sonntagsarbeit diejenige, die am Sonntag zwischen
00.00 Uhr und 24 Uhr verrichtet wird.

Art. 24
(Art. 39)

Bekanntmachung der im Betrieb geltenden Arbeits- und Ruhezeit.

! Der Arbeitgeber hat Beginn und Ende der ordentlichen tig-
lichen Arbeit und der Pausen sowie bei Schichtbetrieb den Schich-
tenplan rechtzeitig den beteiligten Arbeitnehmern in geeigneter
Weise schriftlich bekanntzugeben.

2 Ueberdies hat der Arbeitgeber die voriibergehenden Abwei-
chungen von der ordentlicherweise im Betrieb zur Anwendung
kommenden Arbeits- und Ruhezeit unter Angabe des gegebenen-
falls dafiir geleisteten Lohnzuschlages aufzuzeichnen, soweit diese
Angaben nicht bereits aus den Lohnbiichern hervorgehen.

2. Arbeitszeit
A. Normale Hochstarbeitszeit

Art. 25
(Art. 43 und 45)

Waochentliche Hochstarbeitszeit.
! Die normale wochentliche Hochstarbeitszeit betrigt:

a) 48 Stunden fiir das Biiropersonal;
b) 52 Stunden fiir die iibrigen Arbeitnehmer.

2 Fiir diejenigen Wirtschaftszweige oder Arbeitnehmergruppen,
fiir die diese Regelung nicht angemessen ist, wird durch die subsi-
didre Rechtsverordnung eine andere Arbeitszeit festgelegt.

Subsididre Rechtsverordnung.
Zu Art. 25.

(Art. 44 und 47.)
1 Die normale wochentliche Héchstarbeitszeit betridgt fiir:

a) Personen- und Giiterverkehr, alle Verkaufsgeschiifte des Klein-

handels, Metzgereien . 54 Stunden
b) Bau- und Holzgewerbe, mit Ausnahme der Betnebe der Holz-

und Steinbearbeitung, der Glpser, Maler und Plattenleger

sowie der Hafnereien . . 8o v b8 »
c) Bickereien und Konditoreien . . . . . . . . . 56 »
a) Goillenigtichatte ™ . .. 0., . & o s L. B8 S
e) Krankenpflege . . e S
f) Hotel- und Gastwu'tschaftsgewerbe ‘ dndieuannen SIGI0 S
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Art. 26
(Art. 46)

Tagliche Hochstarbeitszeit.

1 Kommt eine normale wochentliche Héchstarbeitszeit von
54 Stunden und weniger zur Anwendung, so darf die normale tiig-
liche Arbeitszeit 10 Stunden, in den andern Fillen 12 Stunden nicht
iiberschreiten.

2 Im iibrigen kann die wochentliche Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage gleich oder ungleich verteilt werden.

Art. 27
(Art. 45, 48 und 49)

Andere Verteilung der Arbeitszeit.

Durch die subsidiire Rechtsverordnung kann die normale
Héochstarbeitszeit auf einen lingeren Zeitraum als die Woche fest-
gesetzt werden, wenn dies einem Bediirfnis entspricht. Dabei diirfen
jedoch die normale wochentliche Héchstarbeitszeit im Jahresdurch-
schnitt sowie die in Art. 26 vorgesehene tigliche Hochstarbeitszeit
nicht iiberschritten werden.

Art. 28
(Art. 50 und 39, Abs. 3)

Ausgleich ausfallender Arbeitsstunden.

1 Wird die Arbeit infolge héherer Gewalt, Betriebsstorungen
oder aus andern wichtigen, durch die subsididre Rechtsverordnung
zu bezeichnenden Griinden unterbrochen, so kann der Arbeitgeber
die ausfallenden Arbeitsstunden unter folgenden Bedingungen aus-
gleichen: '

a) die Mehrheit der beteiligten Arbeitnehmer muss dem Aus-

gleich zustimmen;

b) die in Art. 26 vorgeschriebene tigliche Hochstarbeitszeit darf

nicht iiberschritten werden;

c) der Ausgleich muss in den der Arbeitsunterbrechung voran-

gehenden oder folgenden drei Monaten erfolgen.

2 Art, Ursache und Zeitpunkt der Arbeitsunterbrechung, Zahl
der ausfallenden Arbeitsstunden und die voriibergehenden Aende-
rungen der Arbeitszeit sind der zustindigen kantonalen Behorde
sofort mitzuteilen.

Art. 29
(Art. 51)

Herabsetzung der normalen Hochstarbeitszeit.

1 Die normale Hochstarbeitszeit kann bei drohender oder be-
stehender Arbeitslosigkeit durch die subsidiire Rechtsverordnung
angemessen herabgesetzt werden.
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B. Ausnahmen von der normalen Hochst-
arbeitszeit

Art. 30
(Art. 52, 53 und 54)

Ueberzeitarbeit.

! Die normale Hochstarbeitszeit kann bei Vorliegen besonderer
Voraussetzungen, die in der subsididren Rechtsverordnung fest-
gelegt werden, auf Grund einer Bewilligung der zustindigen kan-
tonalen Behorde voriibergehend iiberschritten werden.

2 Es ist hiefiir ein Zuschlag von 25% des gesamten Lohnes aus-
zurichten.

3 Die Ueberzeitarbeit darf fiir den einzelnen Arbeitnehmer im
Kalenderjahr nicht mehr als 180 Stunden ausmachen.

4 Die normale tagliche Hochstarbeitszeit darf um nicht mehr als

2 Stunden tiberschritten werden.
Subsidiire Rechtsverordnung.

Zu Art. 30.
(Art. 52.)

Besondere Voraussetzungen fiir die voriibergehende Ueberschreitung der
normalen Héchstarbeitszeit liegen vor:

a) bei aussergewohnlicher Hiufung oder Dringlichkeit der Arbeit, jedoch nur
soweit andere Abhilfemassnahmen dem Betriebsinhaber nicht zugemutet
werden konnen;

b) zur Erméglichung der Inventur und der iiblichen periodischen Rechnungs-
abschliisse;

c) wenn infolge hoherer Gewalt oder wegen drohender oder eingetretener
Betriebsstorungen ausfallende Arbeitsstunden auf die in Art. 50 vorgesehene
Weise nicht voll ausgeglichen werden kdnnen und eine ernsthafte Storung
des regelmissigen Arbeitsganges auf andere zumutbare Weise nicht ver-
mieden werden kann.

Art. 31
(Art. 56)

Hilfsarbeit.
! Verrichtungen, die vor oder nach der eigentlichen Arbeitszeit
ausgefiihrt werden miissen, gelten als Hilfsarbeiten.

2 Fiir die Hilfsarbeiten ist eine Ueberschreitung der normalen
Hochstarbeitszeit unter folgenden Bedingungen zulissig:

a) dass die betreffenden Arbeitnehmer nicht dauernd Sonntags-
arbeit zu leisten haben;

b) dass ihre tdgliche Arbeitszeit um nicht mehr als 1 Stunde
verlingert und im ganzen nicht iiber 12 Stunden ausgedehnt
wird.

3 Die Verrichtungen, die als Hilfsarbeiten gelten, werden durch

die subsididre Rechtsverordnung bestimmt.
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3. Ruhezeit
A. Tigliche Ruhezeit

Art. 32
(Art. 57)

Pausen.

Die tigliche Arbeitszeit ist durch angemessene Pausen zu unter-
brechen. Das Nihere wird durch die subsidiire Rechtsverordnung

bestimmt.
Subsidiire Rechtsverordnung.
Zu Art. 32.

(Art. 57.)

! Die tiigliche Arbeit ist durch eine nach Méglichkeit in die Mitte des
Tages zu verlegende Pause zu unterbrechen, deren Dauer wenigstens eine Stunde
betragen muss.

? Betriigt die tigliche Arbeitszeit nicht mehr als 8 Stunden und endet sie
vor 13 Uhbr oder beginnt sie nach 11 Uhr, so ist eine Herabsetzung der Pause
bis auf eine halbe Stunde zuldssig.

Art. 33
(Art. 58, 59)

Tigliche Ruhezeit und Verbot der Nachtarbeit.

! Der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmern jeden Tag eine
Ruhezeit von mindestens 10 aufeinanderfolgenden Stunden zu ge-
wihren.

? Diese Ruhezeit muss, unter Vorbehalt von Art. 34 und 35 in
die Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr fallen.

3 Fiir die Betriebe der Beherbergung und Bewirtung kann die
Ruhezeit durch die subsidiire Rechtsverordnung angemessen, je-
doch nicht unter 7 Stunden herabgesetzt werden.

Subsididre Rechtsverordnung.

Zu Art. 33.
(Art. 76.)

! In den Betrieben der Beherbergung und Bewirtung hat der Arbeitgeber
seinen Arbeitnehmern jeden Tag eine Ruhezeit von mindestens 9 Stunden zu
gewihren, die soweit moglich in die Nacht fallen miissen.

? In Betrieben mit Saisoncharakter kann die tigliche Ruhezeit durch den
Arbeitgeber im Falle dringenden Bediirfnisses in der Saison, jedoch nicht mehr
als zweimal im Jahr, wihrend je héchstens 6 Wochen bis auf 7 Stunden herab-
gesetzt werden.

3 In den iibrigen Betrieben kann die tigliche Ruhezeit durch den Arbeit-
geber im Falle dringenden Bediirfnisses an einzelnen Tagen, jedoch im Kalender-
jahr nicht mehr als an 12 Tagen, herabgesetzt werden. Falls die Ruhezeit
wihrend eines Monats um mehr als 12 Stunden herabgesetzt wird, ist ein zusitz-
licher, 24 Stunden dauernder Ruhetag zu gewihren.
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Art. 34
(Art. 60)

Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit.
1. Dauernde Ausnahmen.

! Dauernde oder immer wiederkehrende Nachtarbeit ist zu-
ldssig, wenn sie technisch oder wirtschaftlich unentbehrlich ist.

2 Die Wirtschaftszweige, in denen dauernde oder immer wieder-
kehrende Nachtarbeit ohne Bewilligung zulissig ist, werden durch
die subsidiire Rechtsverordnung bezeichnet.

? Ueberdies kann solche Nachtarbeit auf Grund einer Bewilli-
gung der zustindigen kantonalen Behorde fiir einzelne Fille ge-
stattet werden.

Art. 35
(Art. 61)

2. Voriibergehende Ausnahmen.

! Voriibergehende Nachtarbeit ist auf Grund einer Bewilligung
der zustindigen kantonalen Behorde gestattet, wenn sie einem
dringenden Bediirfnis entspricht.

? Fiir diese Nachtarbeit ist ein Zuschlag von 25% des gesamten
Lohnes zu entrichten.

Art. 36
(Art. 62)

Schutz der Nachtarbeit leistenden Arbeitnehmer.

Durch die subsidiire Rechtsverordnung kann die tiagliche Arbeits-
zeit zum Schutze der Arbeitnehmer, die Nachtarbeit leisten, an-
gemessen herabgesetzt werden.

Subsidiire Rechtsverordnung.
Zu Art. 36.
(Art. 62.)

Leistet ein Arbeitnehmer iiberwiegend Nachtarbeit, so darf seine Arbeitszeit
im ganzen tiglich 8 Stunden nicht iiberschreiten.

B. Wéchentliche Ruhezeit, Feiertageund Ferien

Art. 37
(Art. 63, 64)

Wochentlicher Ruhetag.

! Der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmeérn jede Woche einen
Ruhetag von mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu ge-
wihren.

? Der Ruhetag ist fiir alle Arbeitnehmer einheitlich auf den
Sonntag zu'legen.

® Ausnahmen beziiglich der Dauer und der Lage des wéchent-
lichen Ruhetages sind gemiss Art. 38 bis 41 zulissig.
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Art. 38
(Art. 65)

Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit.

1. Dauernde Ausnahmen.

! Dauernde oder immer wiederkehrende Sonntagsarbeit ist zu-
lassig, wenn sie technisch oder wirtschaftlich unentbehrlich ist.

2 Die Wirtschaftszweige, in denen dauernde oder immer wieder-
kehrende Sonntagsarbeit ohne Bewilligung zulissig ist, werden
durch die subsidiire Rechtsverordnung bezeichnet.

3 Ueberdies kann solche Sonntagsarbeit auf Grund einer Bewilli-
gung der zustindigen kantonalen Behorde fiir einzelne Fille ge-

stattet werden.
Art. 39
(Art. 66)

2. Voriibergehende Ausnahmen.

1 Voriibergehende Sonntagsarbeit ist auf Grund einer Bewilli-
gung der zustindigen Behorde gestattet, wenn sie einem dringenden
Bediirfnis entspricht.

? Fiir diese Sonntagsarbeit ist ein Zuschlag von 509, des ge-
samten Lohnes zu entrichten.

Art. 40
(Art. 67)

Ersatzruhe bei Sonntagsarbeit.

! Fiir Arbeitnehmer, die Sonntagsarbeit zu leisten haben, ist der
wochentliche Ruhetag auf einen Werktag zu legen.

2 Der Ruhetag muss im Zeitraum von 3 Wochen mindestens ein-
mal auf einen Sonntag fallen. Fiir die Betriebe der Beherbergung und
Bewirtung wird durch die subsidiire Rechtsverordnung eine Son-
derregelung getroffen. ,

3 Der Zeitraum, innerhalb welchem die Ersatzruhe zu gewihren
ist, wird durch die subsidiire Rechtsverordnung bestimmt.

Subsidiire Rechtsverordnung.

Zu Art. 40.
(Art. 81.)

In den Betrieben der Beherbergung und Bewirtung muss der Ruhetag im
Zeitraum eines halben Jahres wenigstens viermal auf einen Sonntag fallen.

Art. 41
(Art. 68, 78)

Verkiirzung oder andere Einteilung des Ruhetages.

! Der Ruhetag kann durch die subsidiire Rechtsverordnung
dauernd verkiirzt oder anders eingeteilt werden:
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a) in Betrieben der Beherbergung und Bewirtung;

b) wenn die Aufrechterhaltung, die Beaufsichtigung oder die
Wahrung des Betriebes, die Lebensmittelversorgung, die Pflege
von Tieren und Pflanzen oder andere zwingende Griinde es
erfordern.

> Der Ruhetag kann bei Gewihrung einer entsprechenden Er-
satzruhe voriibergehend verkiirzt werden oder ginzlich wegfallen,
wenn dies nétig ist, um ernstliche Betriebsstérungen zu vermeiden
oder zu beseitigen suwie der Verderbnis von Stoffen oder Waren
vorzubeugen.

Subsidiire Rechtsverordnung.
Zu Art. 41.
(Art. 78 und 79.)

! In Betrieben der Beherbergung und Bewirtung mit Saisoncharakter kann
die wochentliche Ruhezeit durch den Arbeitgeber im Falle dringenden Bediirf-
nisses in der Saison, jedoch nicht mehr als zweimal im Jahr, wihrend je hoch-
stens 6 Wochen bis auf 12 Stunden herabgesetzt werden.

? Die wichentliche Ruhezeit kann in einer Woche ginzlich ausfallen, wenn
in der vorangehenden oder folgenden Woche eine entsprechende Ersatzruhe
gewihrt wird.

8 Betriebe, die das ganze Jahr geoffnet sind und von Abs.1 oder 2 Ge-
brauch machen, haben durch eine entsprechende Verlingerung der wochent-
lichen Ruhezeit oder der Ferien Ersatzruhe zu gewihren.

Art. 42
(Art. 69)

Feiertage.

! Die Kantone konnen 8 Feiertage im Jahr bestimmen, die als
Sonntage im Sinne dieses Gesetzes zu gelten haben.

2 Diese Feiertage diirfen nach Konfession oder Kantonsteil ver-
schieden angesetzt werden.

Art. 43
(Art. 70)

Besuch des Gottesdienstes.

Arbeitnehmer, die Sonntagsarbeit zu leisten haben, sind berech-
tigt, die Arbeit fiir die zum Besuche des Gottesdienstes notige Zeit
auszusetzen. Sie haben jedoch diese Absicht dem Betriehsinhaber
spitestens am Vortage anzuzeigen.

Art. 44
(Art. 71)

Wochentlicher freier Halbtag.

! Der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmern jede Woche ausser
dem wochentlichen Ruhetag einen freien Halbtag zu gewiihren,
welcher wenn méglich auf den Samstagnachmittag fallen soll.
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2 Kann der freie Halbtag aus wichtigen Griinden voriibergehend
nicht gewihrt werden, so hat der Arbeitnehmer Anspruch auf eine
entsprechende Ersatzruhe innert einer Frist, die durch die sub-
sidiire Rechtsverordnung bestimmt wird.

Art. 45
(Art. 85, 88, Abs. 2)

Ferienanspruch.

1 Der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmern jahrlich folgende
Ferien zu gewadhren:

a) fiir jugendliche Arbeitnehmer vom ersten Jahr der Anstel-
lung an 12 Arbeitstage;
b) fiir Arbeitnehmer, die dauernd Sonntagsarbeit zu leisten
haben, so wie fiir Angestellte
nach dem ersten Jahr der Anstellung 9 Arbeitstage,
nach dem dritten Jahr der Anstellung 12 Arbeitstage;
c) fiir alle iibrigen Arbeitnehmer nach dem ersten Jahr der An-
stellung 6 Arbeitstage.

2 Mindestens 6 Ferientage, fiir Jugendliche 10 Tage, miissen zu-
sammenhingend bezogen werden.

3 Fiir bestimmte Berufs- oder Arbeitnehmergruppen kénnen iiber-
dies aus gesundheitlichen Griinden lingere Ferien durch die sub-
sididre Rechtsverordnung vorgeschrieben werden.

4 Wird das Dienstverhiltnis im Laufe des Jahres aufgelost, so
sind dem Arbeitnehmer die Ferien nach Massgabe der abgelaufenen
Dienstzeit des betreffenden Jahres zu gewahren, wobei Bruchteile
von Tagen nicht beriicksichtigt werden.

Art. 46
(Art. 87)

Lohnanspruch wihrend der Ferien.

1 Der Arbeitnehmer hat fiir die auf die Ferien entfallenden
Arbeitstage Anspruch auf den gesamten Lohn. Dabei ist ein all-
filliger Naturallohn auf Wunsch des Arbeitnehmers in eine ent-
sprechende Geldleistung umzuwandeln.

2 Der Lohn ist in der Regel vor dem Ferienantritt auszuzahlen.

3 Die subsidiire Rechtsverordung kann nihere Vorschriften iiber
die Art der Bezahlung der Ferien und iiber die Errichtung von
Ferienkassen erlassen.

Art. 47
(Art. 72 und 85, Abs. 3)

Ersatz fiir Ruhezeit und Ferien.

1 Der Ersatz des gesetzlichen Ruhezeit- und Ferienanspruches
durch andere Vergiinstigungen ist nicht zulissig.
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2 Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhiltnis zu Ende geht, bevor sie
die ihnen zukommende Ruhezeit und Ferien beziechen konnten,
haben jedoch Anspruch auf eine Entschidigung, die sich nach dem
Barlohn und gegebenenfalls dem Gegenwert freier Unterkunft und
Verpflegung bemisst. Dieser Entschiddigungsanspruch besteht nicht,
wenn das Arbeitsverhiltnis durch Verschulden des Arbeitnehmers
vorzeitig gelost wird.

Art. 48
(Art. 73 und 90)

Verbot der Schwarzarbeit.

1 Dem Arbeitnehmer ist es untersagt, wihrend seiner Ruhezeit
und Ferien Arbeiten zu Erwerbszwecken auszufiihren.

2 Durch die subsidiire Rechtsverordnung konnen die Grenzen,
innerhalb welchen dieses Verbot zu gelten hat, niher bestimmt
werden. »

IV. Der weitere Verlauf

Die Variante konnte leider erst wenige Tage vor dem Beginn
der Beratungen in der grossen Expertenkommission in Bern (18.
bis 21. November 1946) vorgelegt werden, so dass die zirka 50 Mit-
glieder der Expertenkommission sich nur prima vista dazu dussern
konnten. Verschiedenen Mitgliedern fiel es schwer, sich dafiir oder
dagegen auszusprechen. Allein angesichts der Tatsache, dass weit-
gehende Abweichungen vom amtlichen Vorentwurf ohnehin von
allen Seiten verlangt wurden, wurde die Variante mit Interesse
aufgenommen. Aus den tagelangen Diskussionen durften doch, ab-
gesehen von erfreulichen und unerfreulichen Einzelheiten, als Er-
gebnis zwei Eindriicke mit nach Hause genommen werden:

Die Praktiker bekannten sich in grosser Mehrheit zum Haupt-
ziel der Variante, nimlich zu der Methode der « collaboration tri-
partite> im gewerblichen Arbeiterschutz. Das war der positive
Erfolg.

Einen zwiespiltigen Eindruck erweckten die nach unserem Emp-
finden iibertricbenen Bedenken der juristischen Autorititen gegen-
iiber der Variantelosung, insbesondere hinsichtlich der Verfassungs-
miissigkeit. Unsere Rechtstheoretiker — die besten sind dabei —
sind auf diesem Gebiete ausgesprochen konservativ. Sie arbeiten
liecber mit dem altvertrauten juristischen Werkzeug und reagieren
auf jede neue Methode zunichst mit Bedenken. Leider konnen sie
damit nun auch die Nichtjuristen kopfscheu machen.

Das Volkswirtschaftsdepartement entschloss sich zu dem rich-
tigen Vorgehen, zunichst einmal die Verfassungsfrage durch ein
Gutachten des Justiz- und Polizeidepartements priifen zu lassen
und hernach eine neue kleine Expertenkommission einzuberufen.
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Dieses Gutachten wurde erstattet. Es handelt sich um eine schéne
Leistung juristisch klarer, absolut sachlicher Wiirdigung der Va-
riante und der damit zusammenhingenden Fragen und lautete, ent-
gegen den in der Berner Kommission geiusserten Prophezeiungen,
positiv. Somit war der Weg frei fiir die Wiederaufnanme der Be-
ratungen in der Richtung, die die Variante gewiesen hatte.

V. Die Expertenkommission von Gstaad

Vom 17. bis 20. Februar 1947 wurde unter der Leitung des neuen
Direktors Kaufmann des BIGA der Gesetzesentwurf einer griind-
lichen Diskussion im Rahmen einer kleinen Expertenkommission,
bestehend aus Vertretern der Wissenschaft, der Kantone, der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerverbénde unter Beizug eines Beamten
der Justizabteilung des Eidgendssischen Justiz- und Polizeideparte-
ments und einiger Beamten des BIGA (zirka 20 Mitglieder) unter-
zogen. Die Beratungen fiihrten dusserlich zu keinem Abschluss. Sie
werden spiter weitergefiihrt werden, nachdem das BIGA, entspre-
chend den gefassten Beschliissen, den Vorentwurf umgearbeitet
haben wird. Wir konnen deshalb iiber das Ergebnis auch nicht ab-
schliessend berichten. Die zwei Haupttraktanden waren das Ver-
hiltnis der Bundesgesetzgebung zu den Kantonen, woriiber hier
nicht weiter berichtet werden soll, und natiirlich die mit der
Variante in Bewegung gebrachten Probleme. Wir halten hier, gleich
wie fiir die Beratungen in Bern, auch nur das Wesentlichste fest:

Mit dem Gutachten der Justizabteilung war zunichst einer un-
fruchtbaren Debatte iiber die der Variante bisher entgegen-
gehaltenen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmissigkeit der
Boden entzogen. Die Kommission schloss sich dem Gutachten an.
Weiter bekannte sich die Kommission liickenlos zu der Methode
einer weitgehenden Zusammenarbeit der Berufsverbinde mit dem
Staat im Gebiete des gewerblichen Arbeiterschutzes, insbesondere
im Sektor Arbeits- und Ruhezeit. Der Vorentwurf ist insofern um-
zuarbeiten. Fallen gelassen wurde der in der Variante beriick-
sichtigte Gedanke, dass Abweichungen von der gesetzlichen Hochst-
arbeitszeit unter Umstinden auch zuungunsten der Arbeitnehmer
méglich sein sollten; dies, nachdem die Arbeitgebervertreter in der
Kommission erklirt hatten, dass man vorziche, am herkémmlichen
System der maximalen gesetzlichen Arbeitszeiten festzuhalten.
Grundsitzlich ist die Einfilhrung von subsidiiren Rechtsverordnun-
gen in Aussicht genommen, da, wo die Variante sie ebenfalls vor-
gesehen hatte. Ueberall, wo eine gewohnliche oder eine subsididre
Rechtsverordnung vorgesehen ist, soll nun die Moglichkeit ge-
schaffen werden, dass die Berufsverbinde mit eigenen kollektiven
Vereinbarungen (Vorschligen) die Initiative ergreifen und den Er-
lass einer entsprechenden Verordnung mit offentlich-rechtlicher
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Wirkung herbeifiihren. Nur nennt man vorliufig diese Dinge nicht
« Gesamtarbeitsvertrag », auch nicht « Kollektivvertrag » oder « ahn-
liche Vereinbarungen », sondern <« gemeinsame Vorschlige der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbinde », deren Inhalt der Bun-
desrat (oder auf kantonalem Boden die Kantonsregierung) als Ver-
ordnung erlisst. Man beabsichtigt, diese «gemeinsamen Vorschldge»
jeweilen bei den einzelnen Gesetzesartikeln vorzusehen und jedes-
mal den Rahmen und die sachlichen Voraussetzungen zu umschrei-
ben. Man hat also verzichtet auf die Aufstellung einer General-
klausel nach Vorschlag der Variante. Man hat es ferner abgelehnt,
einfach auf das Verfahren der AVE zu verweisen, und hat vielmehr
eigene Verfahrensvorschriften entworfen, allerdings nach wie vor in
Anlehnung an diejenigen bei der AVE, aber mit gewollter Be-
tonung des offentlichen Interesses, das die Behorde dabei zu wahren
habe. Diese Verfahrensvorschriften sollen teilweise in den Gesetzes-
entwurf, teilweise in eine Vollziehungsverordnung aufgenommen
werden. Auch mit dieser Losung wird der Gesetzesentwurf nicht
entlastet, sondern belastet. Die Konstruktion nach den Beschliissen
der Gstaader Konferenz, insbesondere die Formulierung der « ge-
meinsamen Vorschlige » weicht von der Variante dusserlich ziem-
lich stark ab. Sie ist aber nur der Ausdruck der Bedenken der be-
teiligten Juristen, die glaubten, es der Theorie und der Bundes-
verfassung schuldig zu sein, einen sauberen Trennungsstrich einer-
seits zwischen Gesamtarbeitsvertrag, AVE und privaten Vereinba-
rungen, anderseits dem &ffentlichen Recht ziehen zu miissen, damit
das Ergebnis einwandfrei als Verordnungsrecht gekennzeichnet sei.
Man nennt dieses Endprodukt vorldufig « qualifizierte Rechtsver-
ordnung ». Die Konstruktion mag nach den herkémmlichen Rechts-
begriffen klar und in diesem Sinne gelungen sein. Der Praktiker
indessen wird erkennen und vermutlich spiter bei der Handhabung
dieser Vorschriften beweisen, dass die Verwandtschaft mit dem Ge-
samtarbeitsvertrag und mit der AVE trotz aller begrifflichen « Siu-
berung » bestehen bleibt. Die Begriffe vermogen daran nichts zu
indern. Das Vertragselement — das ist unsere personliche Auffas-
sung vom kollektiven Arbeitsrecht — lisst sich nicht verleugnen,
auch dann nicht, wenn kollektives Arbeitsrecht vom Staat ins
sffentliche Recht hiniibergenommen wird. Das kollektive Arbeits-
recht steht eben in der Mitte zwischen dem reinen Privatrecht (Ver-
tragsrecht) und dem reinen Sffentlichen Recht, und hier, im Grenz-
gebiet, ldsst sich nicht einfach ein « sauberer Trennungsstrich » wie
ein Stacheldraht ziehen, ohne dass man den Tatsachen Gewalt an-
tut. Das kollektive Arbeitsrecht nimmt vielmehr in einer eigen-
artigen Verbindung vertragliche Elemente und solche des zwingen-
den Rechtes in sich auf.

Die bereinigte Redaktion ist abzuwarten. Immerhin ist vorlidufig
die Idee der Zusammenarbeit zwischen Staat und Berufsverbinden
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erfolgreich durchgedrungen und hat zu annehmbaren Konstruk-
tionen, weit iiber die bisherigen Ansiitze im Vorentwurf hinaus
(Art. 48, 51b, 74, 136 und 142 VE), gefiihrt. Personlich haben wir
im Hinblick auf die Bereinigung des Gesetzesentwurfes am Schlusse
der Konferenz von Gstaad drei Wiinsche angebracht:

1. Es muss versucht werden, der drohenden Mehrbelastung des
Gesetzestextes durch eine Zusammenfassung der leitenden Gedanken
zu begegnen. Die Variante ist in dieser Beziehung immer noch be-
achtlich.

2. Das Vertragselement bei den vorgesechenen « gemeinsamen
Vorschligen » darf nicht véllig unterdriickt werden. Im Grunde ge-
nommen sind das kollektive Vereinbarungen mit einer gegen-
seitigen vertraglichen oder vertragsihnlichen Bindung nach wie
vor, auch wenn man sich noch so sehr straubt, sie als solche an-
zuerkennen und entsprechend zu benennen. Vielleicht kann bej
der Ausarbeitung der Verfahrensvorschriften (in der Vollzugsver-
ordnung) diese Korrektur noch vorgenommen werden.

3. Das Ding muss iiberhaupt einen Namen bekommen, den auch
Nichtjuristen verstehen. « Gemeinsame Vorschlige der Berufsver-
binde zum Zwecke des Erlasses einer qualifizierten Rechtsverord-
nung », das ist keine Terminologie fiir ein schweizerisches Bundes-
gesetz und eine schweizerische Rechtstheorie.

Die Stellung der Kantone zur Regelung der Arbeit
im Gewerbe und Handel

Von Rudolf Siegrist, Aarau

Nicht nur in Kreisen der direkt Interessierien, sondern auch in
den Kantonen ist der erste Entwurf zum Bundesgesetz lebhaft dis-
kutiert worden. Doch kann es sich im Rahmen dieser Arbeit nur
darum handeln, das Verhiltnis von Bundesrecht zu kantonalem
Recht summarisch zu betrachten. Ich nehme hier die wichtigsten
Einwinde und kantonalen Begehren vorweg und komme damit zur

KritikamerstenEntwurfzum Bundesgesetz.

Vorerst ist festzustellen, dass einige wenige Kantone auf dem Ge-
biete des Arbeiterschutzes bereits legiferiert haben, wihrend andere
eben daran sind, eine zeitgemisse Regelung zu treffen. Es erheben
sich daher die grundsitzlichen F ragen, ob einerseits im Zeitpunkt
des Inkrafttretens eines Bundesgesetzes bereits bestehende kantonale
Rechte weiterbestehen und ob anderseits nach diesem Zeitpunkt
die Kantone ermichtigt sein sollen, fiir die Arbeitnehmer giinstigere

T



	Bundesgesetz über die Arbeit im Handel und in den Gewerben

